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§ 158o VersVG
 VersVG - Versicherungsvertragsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.06.2022

Ist die Versicherung für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen aus einem geschäftlichen Betrieb des

Versicherungsnehmers genommen und wird das Unternehmen an einen Dritten veräußert oder auf Grund eines

Fruchtnießungsrechts, eines Pachtvertrags oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten übernommen, so tritt

an Stelle des Versicherungsnehmers der Dritte in die während der Dauer seiner Berechtigung sich aus dem

Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte und P2ichten ein. § 69 Abs. 2 und 3 und die §§ 70 und 71 sind

entsprechend anzuwenden.

In Kraft seit 01.01.1995 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/versvg/paragraf/69
https://www.jusline.at/gesetz/versvg/paragraf/70
file:///

	§ 158o VersVG
	VersVG - Versicherungsvertragsgesetz


